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Ambulante Abgabe von Heilmitteln  
hier:  Vergütungsvereinbarung für das Jahr 2010 mit den P rimärkassen 
Bezug:  NKG-Mitteilungen 199/2009, 258/2009, 405/2009, 412 /2009 und 67/2010 
 
 
Die Vergütungsvereinbarung zum Rahmenvertrag gemäß § 125 SGB V über die ambulante 
Abgabe von Heilmitteln durch niedersächsische Krank enhäuser, Rehabilitationseinrichtungen 
und ihnen vergleichbare Einrichtungen, wurde mit de n Landesverbänden der 
Primärkrankenkassen 
 

mit Wirkung zum 1. April 2010 
 
neu verhandelt.  
 
Die neue Vergütungsvereinbarung (Anlage 1 und 2) is t im Unterschriftenverfahren. Sobald das 
Unterschriftenverfahren abgeschlossen ist, wird umg ehend informiert. 
 
Für die Vergütungen ab 1. April 2010 konnte eine li neare Erhöhung über alle Leistungen in Höhe 
von 1,54 % erreicht werden. 
 
Zusätzlich wurde die Abrechnungsposition 63301 - Au sführlicher Bericht des Therapeuten 
(Logopödie) - mit einer Vergütung von 12,45 Euro wi eder aufgenommen. Die Leistung war 
letztmalig in der Vergütungsliste 2006 enthalten. 
 
Die Abrechnungsposition 69932 – Hausbesuch bei Bera tung zur Integration ins häusliche und 
soziale Umfeld wurde auf 6,74 Euro angehoben. 
 
Wir bitten um Beachtung. 
 
Die Verhandlungen mit dem vdek konnten bisher noch nicht einvernehmlich abgeschlossen 
werden. Über die Vergütungen für den Bereich der Er satzkassen mit Wirkung ab 1. April 2010 
wird noch informiert. 
 
 
 
 












